
 

 

Zur Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung ist eine datenschutzkonforme und datensparsame 

Erhebung von Kontaktdaten im Sinne der SächsCoronaSchVO erforderlich. Folgende 

personenbezogene Daten werden ermittelt und geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte, für die 

Dauer eines Monats nach Ende des Besuchs für die zuständigen Behörden vorgehalten. 

 

VORNAME UND 
NACHNAME 

TELEFON ODER  
E-MAIL 

ANSCHRIFT DER 
BESUCHERRIN ODER DES 

BESUCHERS 

ZEITRAUM DES 
BESUCHS (DATUM) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


